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Hausordnung

Zusammenleben in einer Gemeinschaft setzt ein gewisses Maß an Verantwortungsbereitschaft und Rücksichtnahme voraus. 

In der Betreuten Wohngemeinschaft gelten folgende Regeln:

1.) Gebrauch und Besitz von Alkohol, Medikamenten und Drogen/ Rückfall

Der Besitz und Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen Medikamenten (ärztliche Verordnung ausgenommen) und Drogen ist untersagt. Änderungen im Medikamentenplan werden den Bezugsbetreuer*innen mitgeteilt. 

Kommt es zu einem Rückfall ist umgehend den Bezugsbetreuer*innen Bescheid zu geben. Der Rückfall muss schnellstmöglich beendet werden. Über das Vorgehen wird individuell entschieden. Dabei gibt es Faktoren, die einen Verbleib in der Wohngemeinschaft gefährden:

· Konsum in der Wohngemeinschaft

· Gefährdung der Abstinenz der Mitbewohner*innen

· Rückfall wird erst durch eine Kontrolle sichtbar

Wird der Rückfall selbstständig beendet ohne erneuten Konsum und bestehen keine medizinischen Bedenken und keiner der oben genannten Faktoren tritt ein, ist ein Verbleib in der Wohngemeinschaft möglich.

Wird der Rückfall nicht in der gesetzten Frist beendet oder tritt einer der oben genannten Faktoren ein, ist die Wohngemeinschaft zunächst für eine stationäre Entgiftungsbehandlung vorübergehend zu verlassen. 

Im Rahmen der Bezugsbetreuung wird mit Hilfe des Rückfallprotokolls der Rückfall bearbeitet. 

Sollte es zu wiederholten Rückfällen im Rahmen der Betreuten Wohngemeinschaft kommen, ist das Ziel der Abstinenz zu überprüfen. Sollte das Ziel nicht weiterverfolgt werden, ist sich umgehend um alternativen Wohnraum zu kümmern. Die Bezugsbetreuer*innen können dabei unterstützend tätig sein. Die Betreuung kann im Rahmen des Ambulanten Betreuten Wohnens weitergeführt werden. 

2.) Gewalt und Waffen
Körperliche Gewalt und deren Androhung ist verboten. Bei der Klärung von Konflikten stehen die Bezugsbetreuer*innen des DRK zur Verfügung. Darüber hinaus können Konflikte in den Gruppensitzungen thematisiert werden. Sollte die Gewalt eskalierend und ohne Einsichtsfähigkeit der Bewohner*innen sein, können die Bezugsbetreuer*innen das Hausrecht ausüben und die Bewohner*innen der Wohngemeinschaft verweisen. Jeglicher Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen ist ausdrücklich untersagt. 
3.) Sauberkeit 

Sauberkeit und Ordnung im Haus ist Aufgabe aller Bewohner*innen. 

Gemeinschaftsaufgaben werden im vereinbarten Turnus in der WG- Sitzung auf die Bewohner*innen verteilt. Die Regeln hierfür werden gemeinsam erarbeitet und mit Unterstützung der Mitarbeiter*innen des Betreuten Wohnens umgesetzt. 

Die dort beschlossenen Regeln sind für die Bewohner*innen bindend. 

Die Bewohner*innen haben das ihnen überlassene Zimmer in Absprache mit den Bezugsbetreuer*innen und unter Beachtung üblicher Hygieneansprüchen selbst sauber zu halten. 

Bei den regelmäßig anfallenden Renovierungsarbeiten in den Gemeinschaftseinrichtungen haben die Bewohner*innen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken.

4.) Inventar

Die Bewohner*innen verpflichten sich zu einem pfleglichen Umgang mit den ihnen zur Verfügung gestellten Einrichtungsgegenständen und Räumlichkeiten.

5.) Haftung

Das DRK übernimmt keine Haftung für das Eigentum der Bewohner*in.

6.) Besuch

Die Bewohner*innen sind berechtigt Besuch zu empfangen. Dieser ist zuvor in der WG-Sitzung anzukündigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Mitbewohner*innen nicht in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.

Auch für Besucher*innen gilt: Kein Konsum in den Räumlichkeiten der Betreuten Wohngemeinschaft. Darüber hinaus muss der Besuch während der Zeit in der Betreuten Wohngemeinschaft nüchtern sein. 

Bei einem wiederkehrenden Besuch (z.B. Freund*in, Partner*in, Kinder) ist ein Turnus mit den Mitarbeiter*innen des Betreuten Wohnens und den Mitbewohner*innen zu vereinbaren.

7.) Abwesenheit

Der/die Bewohner*in ist verpflichtet, eine Abwesenheitszeit länger als 24 Stunden vorher beim Bezugsbetreuer*in oder der für die BWG zuständigen Mitarbeiter*in anzukündigen. Mehrtägige Abwesenheitszeiten sollten in der WG-Sitzung bekannt gegeben werden.

8.) Angebote des DRK 

a) Einzelbetreuung und Gruppenangebote
Im Rahmen der Betreuten Wohngemeinschaft findet eine Einzelbetreuung durch zwei Mitarbeiter*innen des Betreuten Wohnens statt. Der zeitliche Rahmen der Termine wird bei der Hilfeplanung festgelegt und ist bindend. Neben der Wahrnehmung der Gruppenangebote ist mindestens ein Einzeltermin in der Woche verpflichtend. 
b) WG- Sitzung

Die WG- Sitzung findet einmal wöchentlich statt und ist verpflichtend. Hier werden alle Probleme und Themen des alltäglichen Lebens besprochen und ggfs. gemeinsam Lösungen erarbeitet. Die WG-Sitzung fördert auch die Bildung einer Gemeinschaft.

c) Suchtspezifische Gruppen

Das Betreute Wohnen bietet suchtspezifische Gruppen (Suchthilfegruppe, Rückfallprophylaxe o.ä.) an, die verpflichtend sind für die Bewohner*innen. Die aktuellen Gruppen können bei den Bezugsbetreuer*innen erfragt werden.
e) Freizeitangebote

Es finden unterschiedliche Freizeitangebote im Rahmen des Betreuten Wohnens des DRK statt. Diese sind verpflichtend. Über die genauen Freizeitangebote wird durch die Bezugsbetreuer*innen informiert.

Bei Verstößen gegen die Hausordnung ist das DRK zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt.
Erbach, den __________

_______________________


_____________________

DRK Betreutes Wohnen
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